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Anlage 2 
Strukturvoraussetzungen für Vertragsärzte nach § 4 / koordinierender Arzt 
(Versorgungsebene 1) 
 
Vertragsärzte, die eine kontinuierliche qualifizierte Versorgung von Diabetikern Typ 2 
im Sinne dieser Vereinbarung durchführen, müssen folgende medizinische 
Qualifikationen - persönlich oder durch angestellte Ärzte - aufweisen: 
 
1. Berechtigung zum Führen einer der nachfolgend genannten 

Weiterbildungsbezeichnungen: 
 
- Facharzt für Innere Medizin, ggf. mit der Teilgebietsbezeichnung 

Endokrinologie 
- Facharzt für Pädiatrie 
- Facharzt für Allgemeinmedizin 
- Praktischer Arzt 
 

2. Für an der fachärztlichen Versorgung teilnehmende diabetologisch qualifizierte 
Ärzte als auch ärztlich geleitete diabetologisch qualifizierte Einrichtungen, die für 
die vertragsärztliche Versorgung zugelassen oder ermächtigt sind,  ist die 
folgende Voraussetzung zusätzlich zu erfüllen:  
 
- mindestens 30 PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ 2 sollen pro Quartal 

dauerhaft in Betreuung sein. 
 

 
3. Teilnahme an einer Schulung gemäß § 21 Abs. 2 innerhalb des ersten Jahres der  

Teilnahme (wird als Fortbildungsveranstaltung zu 4. anerkannt) oder Information 
durch Arzt-Manual/Wegweiser. 

 
4. Mindestens einmal jährlich Teilnahme an diabetes-spezifischer, von der 

Ärztekammer zertifizierten, Fortbildung (mindestens 4 Stunden bzw. 4 Punkte) 
und/oder regelmäßige Teilnahme an von der KV Hamburg anerkannten diabetes-
spezifischem Qualitätszirkel. 
 
 

5. Zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen ist ein geeigneter Raum zur 
Verfügung zu stellen, in dem die Schulungen gesondert durchgeführt werden 
können. 
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